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M I T T E I L U N G E N
für Kunden und Interessenten der

O.Univ.Prof. Dr. Werner Pfannhauser KG

BEGUTACHTUNG VON LEBENSMITTELN– INFORMATIONSVERMITTLUNG- BERATUNG

AUSGABE Dezember 2011
Büro Wien : A - 1180 Wien, Kreuzgasse 79

Ruf: +43 1 4703586; Fax: +43 1 470 29 99

Mobil : 0664 / 14 0 15 43 – 24 Stunden - Dienst
Büro Graz : A – 8074 Grambach, Parkring 1 Erdgeschoß

e-Post : werner.pfannhauser@tugraz.at, kanzlei-kg@pfannhauser.at; office@pfannhauser.at
UID: ATU60749934 Firmenbuch Nr. 169652p

Internetz – Leitseite : www.pfannhauser.at
Lieber Kunde, lieber Interessent,

diesmal in den folgenden Seiten brandaktuelle Informationen für Sie.

Noch ist die neue geplante Lebensmittelinformationsverordnung nicht in Kraft, aber sie kommt !

Diesmal auch noch mein Dank an Sie und Ihre Mitarbeiter.

WEIHNACHTEN kommt und etwas Ruhe und Besinnung kehrt ein.

Wir wünschen Ihnen und den Ihren diese Erholung, aber auch viel Erfolg im Jahr 2012.

Was wir dazu tun können lassen Sie uns wissen, wir helfen gern.
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FROHES WEIHNACHTSFEST UND ERFOLGREICHES JAHR 2012
Die Lebensmittelinformationsverordnung wurde vom EU-Parlament verabschiedet

Im Januar 2008 hat die Europäische Kommission erstmals die Verordnung über die Information von Verbrauchern über Lebensmittel vorgelegt.  Ziel der Verordnung ist, dass das geltende Nährwert- und Kennzeichnungsrecht, insbesondere die Richtlinien 2000/13/EG und 90/496/EWG und deren nationale Umsetzungen, die Lebensmittelkennzeichnungs-Verordnung (LMKV) und die Nährwertkennzeichnungs-Verordnung (NKV) abgelöst werden.

 NUN IST ES AKTUELL GEWORDEN
Das EU-Parlament hat am 6. Juli 2011 der neuen Lebensmittelinformationsverordnung zugestimmt. Ende Oktober soll diese veröffentlicht werden und kurze Zeit danach in Kraft treten. Die Regelungen müssen spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten angewendet werden, die Nährwertkennzeichnung wird nach fünf Jahren verbindlich.

 Hier die wichtigsten Änderungen im Überblick:
 

· Nährwertkennzeichnung: Die Kennzeichnung des Energiegehaltes sowie der Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Zucker und Salz muss künftig verpflichtend in Form einer Tabelle auf jedem Lebensmittel erfolgen. Die Nährstoffgehalte sind bezogen auf 100 Gramm oder 100 Milliliter anzugeben.

· Allergene: Die 14 häufigsten Stoffe, die allergische Reaktionen und Unverträglichkeiten hervorrufen können, müssen bei verpackten Lebensmitteln in der Zutatenliste besonders hervorgehoben werden, beispielsweise durch farbige Unterlegung. Erstmals ist auch bei unverpackten Lebensmitteln, so genannter „loser Ware“, die Kennzeichnung der Allergene nun verpflichtend.

· Mindestschriftgröße: Die vorgeschriebenen Informationen müssen gut lesbar sein und mindestens in 1,2 mm großer Schrift gedruckt werden.

· Lebensmittelimitate: Abweichungen von der üblichen, vom Verbraucher erwarteten Produktqualität sind in unmittelbarer Nähe des Produktnamens zu kennzeichnen. Die Verwendung von so genanntem „Klebefleisch“ muss beispielsweise künftig mit dem Hinweis „aus Fleischstücken zusammengefügt“ deutlich gemacht werden. Auch die Verwendung von so genanntem „Analogkäse“ für Convenience-Produkte wie Pizza oder Lasagne muss entsprechend klar deklariert werden.

· Herkunftskennzeichnung: Diese ist nun auch für Schweine-, Schaf-, Ziegen-, und Geflügelfleisch verpflichtend. Wenn die Hauptzutaten für ein Lebensmittel aus einer anderen Region stammen als dem angegebenen Herkunftsort, ist darauf gesondert hinzuweisen.

· Angabe des Einfrierdatums: Bei gefrorenem Fleisch und unverarbeiteten Fischprodukten muss das Einfrierdatum angegeben werden.

WELCHE SCHRIFTGRÖSSE WIRD VORGESCHRIEBEN ?
Geht es nach einem Vorschlag der EU-Politiker, dann ist die Schriftgröße auf Lebensmitteletiketten künftig mit drei Millimetern vorgeschrieben. Außerdem sollen Gebrauchsanweisungen eine Hilfestellung bei der Verwendung der Lebensmittel geben.

Relativ unstrittig ist die Einführung einer verpflichtenden Nährwertkennzeichnung. Vermutlich werden sechs Nährwertangaben künftig auf allen Lebensmitteln stehen, die so genannten "Big Six". Das sind Energie, Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker und Salz. Unklar ist allerdings, wie diese Nährwertangaben gestaltet sein sollen. Bislang ist jedem Mitgliedstaat freigestellt, welches System er zur Darstellung der Nährwertdeklaration nutzen möchte, was national für entsprechende Diskussionen sorgt. 

Der Entwurf sieht auch vor, dass Ursprungsland oder Herkunftsort eines Lebensmittels genannt werden müssen, falls Verbraucher ohne diese Angabe auf eine falsche Herkunft schließen würden. Stammen die Zutaten aus einem anderen Herkunftsland als das Lebensmittel selbst, dann soll auch die Herkunft der Zutaten angegeben werden. Diesen Vorschlag versah Freund mit einem Fragezeichen. "Was würde dann zum Beispiel auf Thunfisch in der Dose mit Gemüse und Öl stehen?" fragte sie. 

Geplant ist auch, dass die 14 Hauptallergene als Zutaten künftig nicht nur auf verpackter, sondern auch bei unverpackter Ware gekennzeichnet werden sollen. 

Die meisten bekannten Pflichtangaben sollen erhalten bleiben, zum Beispiel die Verkehrsbezeichnung, der Produktverantwortliche, das Mindesthaltbarkeitsdatum, das Zutatenverzeichnis und die Mengenangabe. 

Läuft alles nach Plan, dann kommt die neue Informationsverordnung, auch aufgrund langer Übergangsfristen, frühestens 2013 bis 2014 zur Anwendung.

An vielen Stellen gibt es aber noch Überarbeitungsbedarf. So sei unter anderem die Systematik des Verordnungsvorschlags extrem unübersichtlich und zerklüftet.

 Quellen: http://www.muenchen.ihk.de/mike/ihk_geschaeftsfelder/innovation/Lebensmittel/Lebensmittelinformationsverordnung.html
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm
http://www.talkingfood.de/presse/presseschau/TITEL-Detail,5066.html
Turbo-Süßstoff Stevia wird zugelassen

Die EU erlaubt das aus einem subtropischen Kraut gewonnene Süßungsmittel, es sei unbedenklich. Stevia hat keine Kalorien und verursacht kein Karies. 

INFORMATIONEN UND ALTE “MITTEILUNGEN” : www.pfannhauser.at
Ich mache ein neues Produkt – aber wie gehe ich richtig vor ?

Ja, diese Frage sollte sich jeder Hersteller, Vertreiber, Verkäufer von Lebensmittel stellen, aber viele – so unsere Erfahrung – tun das nicht - , jedenfalls nicht in der richtigen Reihenfolge.

Wenn ich ein neues Lebensmittel (dazu zählen neben den „klassischen“ Nahrungsmitteln auch Diätetische Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel) auf den Markt bringe, dann ist  

1.  der erste und wichtigste Schritt die Erstellung der Rezeptur.

Diese muß fest stehen und genau festgelegt werden.

2. Dann erstelle ich einen Vorschlag zur Etikette mit allen gesetzlich erforderlichen und gewünschten Angaben.

3. Dann sind die Bestandteile zu prüfen und die Etikette zu kontrollieren.

Das macht rasch und verläßlich ein befugter  Gutachter. 
So beispielsweise diese Firma mit nach § 74 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutz Gesetz staatlich befugten Gutachtern.

Vorsicht !  Irgendwelche „selbsternannten Gutachter/innen“ haben weder die Befugnis noch die Erfahrung, richtig begutachten zu können und noch dazu verfügen diese nicht über die Sicherheit von entsprechenden hohen geldlichen Firmenversicherungen für den Fall sie irren sich.

4. nehme ich alle Richtigstellungen und Empfehlungen zur zulässigen Anpreisung auf und setze diese um.

5. Dann geht der neue Graphikerentwurf der Etikette (und allfällige Beipacktexte, Werbeaussagen, Inserate) wieder zum befugten Sachverständigen.

Der liefert dann – wenn alles paßt – das gewünschte und Kunden vorzuweisendes

6. Verkehrsfähigkeits – Zeugnis auf Firmenpapier mit Unterschrift und Stempel.

Diese Vorgangsweise ist richtig, sicher und führt kostengünstig zum erforderlichen Verkehrsfähigkeitszeugnis.

	WERBEMATERIAL

wie Beipacktexte, Inserate, Internetzseiten unterliegen ebenso wie die Etikette / Verpackung den lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

BEANSTANDUNGEN

werden von Behörden sehr häufig auf diese Begleitschriften gegründet.

DAHER

auch alle Werbetexte überprüfen lassen !

SICHERHEIT ZUERST !!!
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